
 

Mainz, den 20. Dezember 2011 

 

Information Nr. 2011/6  

des Prüfungsausschusses der konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengänge   

 

Betreuung der Praxismodule und des Praxisberichts  

Bachelorstudiengang Wirtschaftsrecht (§ 9 Abs. 4 PO  vom 11. Oktober 2007) 

 

Der Prüfungsausschuss der konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengänge hat in der Sitzung 

vom 06.12 2011 beschlossen, dass eine Zuweisung von Betreuern, wie im Studiengang BWL, im 

Studiengang Wirtschaftsrecht durch den Prüfungsausschuss grundsätzlich nicht erfolgt. Hier-

durch soll insbesondere die freie Wahl des Betreuers durch die Studierenden gewährleistet 

werden. Die Studierenden können sich ab dem ersten Semester um einen Betreuer für ihre 

Praxismodule und den Praxisbericht bemühen. Nur im Ausnahmefall, falls ein Studierender 

keinen Betreuer findet, soll eine Zuweisung durch den Prüfungsausschuss erfolgen. 

 

 
 
gez. Moll 
Professor Dr. Stephan Moll 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses der 
konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengänge 
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